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AKTUELL

Haben Sie Fragen

zu Ihren Finanzen?
Mehr zu Ergänzungsleistungen auf

www.prosenectute.ch/was-sind-EL.
Wir beraten Sie auch gerne:
www.prosenectute.ch,
Tel. 044 283 89 89.

DerNationalrat
spart am falschen Ort

Der Nationalrat hat in der Reform der Ergänzungsleistungen
eine ungenügende Anpassung der Beiträge zu den Mietkosten
beschlossen. Zu wenige würden davon profitieren.

Ergänzungsleistungen

gibt
es seit 1965. Sie wurden
geschaffen, weil die
Renten aus AHV und
beruflicher Vorsorge für

viele Seniorinnen und Senioren nicht
existenzsichernd waren. Einst als

Zusatz gedacht, sind sie heute ein
integraler Bestandteil der schweizerischen

Altersvorsorge. Denn Altersarmut

ist auch 2018 immer noch ein
Thema. Trotz Pensionskassen-Obligatorium

verfügen rund 31 Prozent der
Frauen und 17 Prozent der Männer im
Alter nur über die AHV und sind auf
zusätzliche finanzielle Unterstützung

à angewiesen.

| Pensionierte mit Ergänzungsleis-
'äj tungen tun gut daran, sich eine günstige
"O

£ Wohnung zu suchen. Die Ergänzungs-
1 leistungen übernehmen Mietkosten in
;§ der Höhe von maximal 1100 Franken
K bei Alleinstehenden bzw. 1250 Franken

2 bei Ehepaaren. Wer eine höhere Miete
© hat, bezahlt die Differenz selber. Und

das tun nicht wenige. 2016 lagen die
Mieten bei über 43 000 Rentnerhaushalten

mit Ergänzungsleistungen über
dem maximalen gesetzlichen Beitrag.
Der Grund für diesen Missstand: Die
Beiträge wurden seit 2001 nicht mehr
angepasst, obwohl die Mieten seither um
über 20 Prozent angestiegen sind. Die
nicht abreissende Kritik seitens

Parlamentariern, Kantonen und Pro Senec-

tute führte dazu, dass Bundesrat und
Parlament 2011 mit einer Anpassung der
Mietzinsmaxima einverstanden waren
und der Bundesrat 2014 eine
Gesetzesänderung präsentierte, die diesen Frühling

im Nationalrat behandelt wurde.
Gemäss Beschluss des Nationalrates

werden die Maximalbeiträge an
die Mieten zwar angepasst, aber auf
tieferem Niveau als vom Bundesrat und
Ständerat vorgesehen. In den Städten
soll der Mietzinszuschuss für Alleinstehende

monatlich neu 1200 statt 1100
Franken betragen, und ein Ehepaar soll
in der Stadt neu 1410 statt 1250 Fran¬

ken erhalten. Aufdem Land würde sich

für Alleinstehende nichts ändern - sie

erhalten maximal 1100 Franken und ein

Ehepaar auf dem Lande künftig 1300
Franken Mietzinszuschuss.

Betrachtet man die effektiven
Mieten, dann zeigt sich, dass nur
gerade bei rund einem Viertel der
über 43 000 betroffenen Haushalte
die Miete mit den neuen Beiträgen
gedeckt wäre. Für 32 000 Haushalte
reichen sie immer noch nicht. Die
Situation könnte sogar noch prekärer
werden als vor der Reform, denn der
Nationalrat will die Kantone ermächtigen,

die Beträge um zehn Prozent
kürzen zu können.

Pro Senectute verfolgt die Diskussion

im National- und Ständerat
weiterhin und sucht auch das Gespräch
mit den Parlamentariern. Wir finden,
dass hier am falschen Ort gespart wird.
Es geht um Lebensperspektiven, und
zwar für alle, auch für jene, mit denen

es das Schicksal nicht immer gut
gemeint hat. Die neuen Mietzinszuschüsse

müssen ein Ausdruck der Solidarität
mit den Betroffenen sein. Hier ist das

Parlament in der Verantwortung und
hat noch nachzubessern. %

• Werner Schärer
ist seit 2007 Direktor

von Pro Senectute

Schweiz.
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